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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

DIENSTSTELLEN DES PREMIERMINISTERS


18. JUNI 1996 - Königlicher Erlass zur Abänderung von Buch II des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau‑, Liefer‑ und Dienstleistungsaufträge 

BERICHT AN DEN KÖNIG

Sire,

Buch II des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 betrifft Aufträge, die im Namen privatrechtlicher Personen vergeben werden, die besondere oder ausschließliche Rechte zur Ausübung von Tätigkeiten im Bereich der Wasser‑, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor haben. Aufgrund von Artikel 63 des Gesetzes wird der Anwendungsbereich von Buch II auf Aufträge von öffentlichen Unternehmen, die sich nicht auf ihre Aufgaben des öffentlichen Dienstes, sondern auf eine in besagtem Buch II erwähnte Tätigkeit beziehen, sowie auf Aufträge in Bezug auf die Erzeugung von Elektrizität ausgedehnt.

Im Gesetz hat man sich dafür entschieden, diese Aufträge nur den hauptsächlich aus den europäischen Richtlinien hervorgehenden Pflichtbestimmungen und nicht der gesamten Regelung für öffentliche Aufträge zu unterwerfen. Die Richtlinie 90/531/EWG des Rates vom 17. September 1990 betreffend die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser‑, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor, die damals umgesetzt werden musste, galt nur für Bau- und Lieferaufträge. In der Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor, die vorerwähnte Richtlinie seither ersetzt, wird der Anwendungsbereich der Pflichtbestimmungen ergänzt, indem Dienstleistungsaufträge und Wettbewerbe ebenfalls mit einbezogen werden.

 	Dieser Optik folgend wird aufgrund der in Artikel 65 des Gesetzes vorgesehenen Ermächtigung im Entwurf eines Königlichen Erlasses Buch II des Gesetzes abgeändert, damit die Bestimmungen der Richtlinie 93/38/EWG in Bezug auf Dienstleistungsaufträge und Wettbewerbe darin aufgenommen werden.

Es wird zudem vorgeschlagen, den Königlichen Erlass vom 26. Juli 1994 zur Ausführung von Buch II des Gesetzes aufzuheben und ihn durch einen neuen Erlass zu ersetzen, in dem Dienstleistungsaufträge und Wettbewerbe einbezogen sind.

Im Anschluss an die Bemerkungen des Staatsrates muss hauptsächlich auf folgendes hingewiesen werden:

- Der Klarheit halber ist die Struktur der Artikel 3 und 4 angepasst worden.

- Mit den Abänderungen, vor allem im niederländischen Text, soll nicht die Tragweite von Buch II des Gesetzes geändert werden, sondern der Text lediglich so abgefasst werden, dass er möglichst genau mit dem Text der Richtlinie 93/38/EWG übereinstimmt. Daher ist im niederländischen Text des neuen Artikels 59 § 2 Nummer 3 des Gesetzes (Artikel 7 des Entwurfs) das Wort verrichting durch projekt ersetzt und der Text von 59 § 2 Nummer 4 an verschiedenen Stellen angepasst worden.

- In Artikel 3 stimmt die im Entwurf gegebene Definition des Dienstleistungsauftrags mit der  in der Richtlinie 93/38/EWG gegebenen Definition überein, die ihrerseits von der ursprünglichen Definition in der Richtlinie 90/531/EWG abweicht. Bei erneuter Untersuchung hat sich also herausgestellt, dass der Text des Entwurfs beibehalten werden muss. Ein Dienstleistungsauftrag kann selbstverständlich Nebenarbeiten wie das Verlegen oder Anbringen umfassen.

- Mit Artikel 8 wird in das Gesetz ein Artikel 60bis eingeführt, der besagt, dass die Artikel 59 und 60 nicht für Dienstleistungsaufträge im Sinne von Anlage 2 Buchstabe B des Gesetzes gelten. In der Richtlinie 93/38/EWG wird für Aufträge in Bezug auf diese Dienstleistungen der Liste B nämlich nur die Pflicht vorgesehen, den Vorrang der europäischen Spezifikationen und europäischen Normen einzuhalten und eine Bekanntmachung über die Ergebnisse des Vergabeverfahrens zu veröffentlichen. Deshalb muss auch präzisiert werden, dass die Bestimmungen über das Vergabeverfahren nicht für die Vergabe der hier gemeinten Dienstleistungsaufträge gelten. In Buch II des Gesetzes geht es in der Tat lediglich darum, die aus den europäischen Richtlinien und aus internationalen Abkommen hervorgehenden Pflichtbestimmungen umzusetzen.

- In Artikel 9 ist der französische Text abgeändert worden, um eine Nichtübereinstimmung zwischen dem französischen und dem niederländischen Text von Artikel 61 § 1 Absatz 1 des Gesetzes zu beheben und außerdem den französischen Text mit demjenigen der Richtlinie 93/38/EWG in Einklang zu bringen.

In Bezug auf den Entwurf eines Königlichen Erlasses zur Ausführung des somit abgeänderten Buchs II empfiehlt der Staatsrat ferner in seinem diesbezüglichen Gutachten, diesen Entwurf zu einem Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 26. Juli 1994 umzuarbeiten. Dadurch würde man über einen einzigen Text verfügen, in dem die Abänderungen und Ergänzungen im Verhältnis zur derzeitigen Regelung klar angegeben sind, wodurch sich etwaige Zweideutigkeiten und überflüssiges Suchen vermeiden ließen. In dieser Hinsicht muss darauf hingewiesen werden, dass man sich unter Berücksichtigung einer ständigen Besorgnis der betroffenen Kreise für die andere Lösung entschieden hat, um somit über einen koordinierten und entsprechend leichter anzuwendenden Text zu verfügen. Abgesehen vom Aspekt der Gesetzgebungstechnik sind in dieser komplexen Angelegenheit nämlich die Vorteile einer sofort einsetzbaren Lösung gegen die Abfassung eines Textes abzuwägen, mit dem nicht nur neue Artikel eingefügt, sondern auch die Hälfte der Artikel des Königlichen Erlasses vom 26. Juli 1994 abgeändert werden. Die beste Lösung besteht also darin, den Königlichen Erlass vom 26. Juli 1994 aufzuheben und ihn durch einen neuen Königlichen Erlass zu ersetzen. 

Unter den Bestimmungen des besagten Erlasses sollte Artikel 31 kurz hervorgehoben werden, der in Ausführung von Artikel 63 § 1 des Gesetzes beschlossen worden ist. Aufträge von öffentlichen Unternehmen, die sich nicht auf deren Aufgaben des öffentlichen Dienstes im Sinne eines Gesetzes, eines Dekrets oder einer Ordonnanz, sondern auf eine in Buch II des Gesetzes erwähnte Tätigkeit beziehen, unterliegen vorliegendem Erlass nur, wenn ihr geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer mindestens die in Artikel 2 vorgesehenen Beträge erreicht, jedoch nur in dem Maße, wie sie nicht in den Anwendungsbereich des am 15. April 1994 in Marrakesch geschlossenen Abkommens über öffentliche Aufträge fallen. Unter Berücksichtigung der in Artikel 38 der Richtlinie 93/38/EWG vorgesehenen zweijährlichen Überprüfung belaufen sich diese Beträge zur Zeit für Bauaufträge auf 197 Millionen Franken, für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung auf 15,7 Millionen Franken und für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Telekommunikationssektor auf 23,6 Millionen Franken.

Geht es jedoch um Aufträge, die von dem am 15. April 1994 in Marrakesch geschlossenen Abkommen über öffentliche Aufträge betroffen sind und die öffentliche Unternehmen im Sinne von Artikel 63 Absatz 1 des Gesetzes und, im Bereich der Erzeugung von Elektrizität, andere öffentliche Auftraggeber im Sinne von Artikel 63 Absatz 2 desselben Gesetzes (wie zum Beispiel die öffentliche Elektrizitätsgesellschaft) betreffen, sind die in belgischen Franken ausgedrückten Werte der Aufträge, ab denen die Bestimmungen des vorliegenden Erlasses zur Anwendung kommen, verschieden, da in diesem Abkommen das Sonderziehungsrecht als Einheit gewählt worden ist und sein Gegenwert in belgischen Franken nicht mit dem der ECU übereinstimmt. Daraus ergibt sich, dass die Beträge für Aufträge im Sinne von Artikel 63 des Gesetzes, die zu den in Artikel 32 Nummer 2 des vorliegenden Erlasses aufgezählten Tätigkeiten gehören, höher liegen als die Beträge des vorangehenden Absatzes. Sie belaufen sich zurzeit für Bauaufträge auf 208 Millionen Franken und für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung auf 16,7 Millionen Franken.

Ich habe die Ehre,

Sire,

der getreue und ehrerbietige Diener
Eurer Majestät
zu sein.

Der Premierminister
J.-L. DEHAENE
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ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge, insbesondere des Artikels 65;

Aufgrund der Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor;

Aufgrund der Stellungnahme der Kommission für die Öffentlichen Aufträge;

Aufgrund der Stellungnahme der Finanzinspektion vom 25. September 1995;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Premierministers und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Die Überschrift von Buch II des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge - nachstehend Gesetz genannt - wird durch folgende Überschrift ersetzt:

"Buch II - Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte öffentliche Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor".

Die Überschrift von Titel I von Buch II des Gesetzes wird durch folgende Überschrift ersetzt:

"Titel I - Durch Privatunternehmen vergebene Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge".


Art. 2 - In Artikel 47 § 2 Absatz 1 des Gesetzes werden die Wörter "Bau- und Lieferaufträge" durch die Wörter "Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge" ersetzt.



Art. 3 - Artikel 48 des Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. Der Text des zweiten Gedankenstrichs wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"- Lieferauftrag: der zwischen einem Lieferanten und einem Auftraggeber geschlossene entgeltliche schriftliche Vertrag über Kauf - durch Kauf- oder Werkvertrag -, Miete, Pacht, Mietkauf oder Leasing - mit oder ohne Kaufoption - von Waren,".

2. Nach dem zweiten Gedankenstrich wird folgende Bestimmung eingefügt:

"- Dienstleistungsauftrag: der zwischen einem Dienstleistungserbringer und einem Auftraggeber geschlossene entgeltliche schriftliche Vertrag über die in Anlage 2 zum Gesetz erwähnten Dienstleistungen. Aufträge, die Dienstleistungen und Lieferungen umfassen, gelten als Lieferaufträge, wenn der Gesamtwert der Waren höher ist als der Wert der vom Auftrag erfassten Dienstleistungen,

- Wettbewerb: ein Verfahren, das dazu dient, einem Auftraggeber einen Plan oder ein Projekt aufgrund einer von einem Preisgericht vorgenommenen Auswahl zu verschaffen. Dieser Wettbewerb führt entweder zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrags oder, nach einem Aufruf zum Wettbewerb, zur Auswahl eines oder mehrerer Projekte mit oder ohne Verteilung von Preisen an die Gewinner, wobei die vom König festgelegten Regeln zu beachten sind."

3. Der Text des dritten Gedankenstrichs wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"- Rahmenübereinkunft: eine Übereinkunft zwischen einem Auftraggeber und einem oder mehreren Unternehmen, Lieferanten oder Dienstleistungserbringern, die zum Ziel hat, die Bedingungen für die Aufträge, die im Laufe eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge.

[bookmark: QuickMark]4. Die Texte des drittletzten Gedankenstrichs und des letzten Gedankenstrichs werden jeweils durch folgende Bestimmungen ersetzt:

"- "offenes Verfahren": ein Verfahren, bei dem alle interessierten Unternehmen, Lieferanten oder Dienstleistungserbringer ein Angebot abgeben können,

- "Verhandlungsverfahren": ein Verfahren, bei dem der Auftraggeber ausgewählte Unternehmen, Lieferanten oder Dienstleistungserbringer anspricht und mit einem oder mehreren von ihnen über die Auftragsbedingungen verhandelt."


Art. 4 - Artikel 57 des Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. In Nummer 1 und Nummer 2 werden die Wörter "Bau- und Lieferaufträge" durch die Wörter "Aufträge und Wettbewerbe" ersetzt; in Nummer 1 werden nach dem Wort "vergibt" die Wörter "beziehungsweise veranstaltet" hinzugefügt, und in Nummer 2 werden zwischen den Wörtern "vergeben" und "werden" die Wörter "beziehungsweise veranstaltet" eingefügt.

2. In Nummer 5 werden die Wörter "oder Wettbewerbe" nach dem Wort "Aufträge" hinzugefügt, die Wörter "Bauleistungen oder Lieferungen" durch die Wörter "Bauleistungen, Lieferungen, Dienstleistungen oder Wettbewerbe" ersetzt und zwischen den Wörtern "vergeben" und "werden" die Wörter "beziehungsweise veranstaltet" eingefügt.

3. Es wird eine Nummer 7 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"7. Aufträge oder Wettbewerbe, die Auftraggeber zu anderen Zwecken als zur Durchführung der in vorliegendem Kapitel erwähnten Tätigkeiten vergeben beziehungsweise veranstalten,".

4. Es wird eine Nummer 8 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"8. a) Dienstleistungsaufträge, die ein Auftraggeber an ein mit ihm verbundenes Unternehmen vergibt,

b) Dienstleistungsaufträge, die ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere öffentliche Auftraggeber im Sinne von Buch I und/oder Auftraggeber im Sinne von Buch II zur Durchführung der in Titel I erwähnten Tätigkeiten gebildet haben, an einen dieser öffentlichen Auftraggeber und/oder an einen dieser Auftraggeber oder an ein Unternehmen, das mit einem dieser Auftraggeber beziehungsweise öffentlichen Auftraggeber verbunden ist, vergibt.

Die unter Buchstabe a) und b) hier oben erwähnten Ausnahmefälle gelten, sofern mindestens achtzig Prozent des von diesem verbundenen Unternehmen während der letzten drei Jahre in der Europäischen Gemeinschaft erzielten durchschnittlichen Umsatzes aus der Erbringung dieser Dienstleistungen für die mit ihm verbundenen Unternehmen stammen.

Werden die gleiche Dienstleistung oder gleichartige Dienstleistungen von mehr als einem mit dem öffentlichen Auftraggeber beziehungsweise mit dem Auftraggeber verbundenen Unternehmen erbracht, ist der Gesamtumsatz in der Europäischen Gemeinschaft zu berücksichtigen, der sich für diese Unternehmen aus der Erbringung von Dienstleistungen ergibt.

Unter verbundenes Unternehmen versteht man jedes Unternehmen, dessen Jahresabschluss gemäß dem Königlichen Erlass vom 6. März 1990 über den konsolidierten Abschluss der Unternehmen mit demjenigen des öffentlichen Auftraggebers beziehungsweise des Auftraggebers konsolidiert ist. Im Fall von öffentlichen Auftraggebern oder von Auftraggebern, die nicht unter diesen Erlass fallen, ist ein verbundenes Unternehmen ein Unternehmen:

i. auf das der öffentliche Auftraggeber oder der Auftraggeber unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, da dieser öffentliche Auftraggeber oder dieser Auftraggeber:

- die Mehrheit des Kapitals des Unternehmens besitzt oder
 
- über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügt oder

- mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs- Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens bestellen kann,

ii. das auf den öffentlichen Auftraggeber oder den Auftraggeber den gleichen beherrschenden Einfluss wie unter Buchstabe i ausüben kann,

iii. oder das ebenso wie der öffentliche Auftraggeber oder der Auftraggeber dem unter Buchstabe i beschriebenen beherrschenden Einfluss eines anderen Unternehmens unterliegt, sei es aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vorschriften,".

5. Es wird eine Nummer 9 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"9. Dienstleistungsaufträge, die einem in Artikel 4 § 1 und § 2 Nummer 1 bis 8 und 10 und in Artikel 26 erwähnten öffentlichen Auftraggeber aufgrund eines Alleinrechtes zugeteilt werden, das er aufgrund veröffentlichter Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen genießt, die dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft entsprechen".


Art. 5 - Artikel 58 des Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

Art. 58 - Die Auftraggeber teilen der Europäischen Kommission auf deren Verlangen Tätigkeiten, Waren und Dienstleistungen im Sinne der Artikel 56 und 57 Nummer 1, 2, 7 und 8 mit, die sie aufgrund des vorliegenden Titels als ausgeschlossen betrachten.

Die Auskünfte bezüglich der Anwendung von Artikel 57 Nummer 8 umfassen:

1. Namen der betreffenden Unternehmen,

2. Art und Wert der jeweiligen Dienstleistungsaufträge,

3. Angaben, die nach Auffassung der Kommission erforderlich sind, um zu belegen, dass die Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Unternehmen, an das die Aufträge vergeben werden, den Anforderungen dieser Bestimmung genügen."


Art. 6 - Die Überschrift von Kapitel II von Buch II Titel I des Gesetzes wird durch folgende Überschrift ersetzt: "Kapitel II - Vergabeverfahren und Regeln für Wettbewerbe".


Art. 7 - Artikel 59 des Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 59 - § 1 - Aufträge werden nach Wahl des Auftraggebers im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren vergeben, wobei die vom König festgelegten Regeln in Bezug auf den Aufruf zum Wettbewerb zu beachten sind.


§ 2 - Aufträge können auch ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb im Verhandlungsverfahren vergeben werden:

1. im Fall eines Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrags:

a) wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb keine oder keine geeigneten Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht wesentlich geändert werden,

b) wenn der Auftrag nur zum Zwecke von Forschungen, Versuchen, Untersuchungen oder Entwicklungen und nicht mit dem Ziel der Rentabilität oder der Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten vergeben wird und sofern die Vergabe eines derartigen Auftrags einem Aufruf zum Wettbewerb für Folgeaufträge, die insbesondere diese Ziele verfolgen, nicht vorgreift,

c) wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen Besonderheiten oder aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur einem bestimmten Unternehmer, Lieferanten oder Dienstleistungserbringer anvertraut werden kann,

d) soweit es unbedingt erforderlich ist, wenn dringliche zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, die der Auftraggeber nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die in den offenen oder nicht offenen Verfahren vorgesehenen Fristen einzuhalten,

e) bei Aufträgen, die aufgrund einer Rahmenübereinkunft vergeben werden sollen, sofern diese Rahmenübereinkunft nach einem in § 1 des vorliegenden Artikels erwähnten Verfahren vergeben worden ist;

2. im Fall eines Bau- oder Dienstleistungsauftrags:

- bei zusätzlichen Bauarbeiten oder Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrundeliegenden Entwurf noch im zuerst vergebenen Auftrag vorgesehen sind, die aber wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung dieses Auftrags erforderlich sind, sofern der Auftrag an den Unternehmer beziehungsweise den Dienstleistungserbringer vergeben wird, der den ersten Auftrag ausführt:

- wenn sich diese zusätzlichen Arbeiten beziehungsweise Dienstleistungen in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für die Auftraggeber vom Hauptauftrag trennen lassen

oder

- wenn diese zusätzlichen Arbeiten beziehungsweise Dienstleistungen zwar von der Ausführung des ersten Auftrags getrennt werden können, aber für dessen Abrundung unbedingt erforderlich sind;

3. Im Fall eines Bauauftrags:

- bei neuen Bauarbeiten, die in der Wiederholung gleichartiger Arbeiten bestehen, die vom selben Auftraggeber an den Unternehmer vergeben werden, der den ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Entwurf Gegenstand eines ersten Auftrags war, der nach einem Aufruf zum Wettbewerb vergeben wurde. Die Möglichkeit der Anwendung dieses Verfahrens muss bereits beim Aufruf zum Wettbewerb für den ersten Bauabschnitt angegeben werden;

4. im Fall eines Lieferauftrags:

a) bei zusätzlichen, vom ursprünglichen Lieferanten durchzuführenden Lieferungen, die entweder zur teilweisen Erneuerung von gängigen Waren oder Einrichtungen oder zur Erweiterung von bestehenden Lieferungen oder Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein Wechsel des Lieferanten dazu führen würde, dass der Auftraggeber Material unterschiedlicher technischer Merkmale kaufen müsste und dies eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde,

b) wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die an Börsen notiert und gekauft werden,

c) bei Gelegenheitskäufen, wenn Lieferungen aufgrund einer besonders günstigen Gelegenheit, die sich für einen sehr kurzen Zeitraum ergeben hat, zu einem Preis gekauft werden können, der erheblich unter den normalerweise marktüblichen Preisen liegt,

d) bei dem zu besonders günstigen Bedingungen erfolgenden Kauf von Lieferungen entweder bei einem Lieferanten, der seine gewerbliche Tätigkeit endgültig einstellt, oder bei den Verwaltern im Rahmen eines Konkurses, eines Vergleichsverfahrens oder eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Regelungen vorgesehenen gleichartigen Verfahrens;

5. im Fall eines Dienstleistungsauftrags:

- wenn der betreffende Auftrag im Anschluss an einen Wettbewerb gemäß den einschlägigen Regeln an den Gewinner oder einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben werden muss. Im letzten Fall sind alle Gewinner des Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen eingeladen.


Art. 8 - Es wird ein Artikel 60bis mit folgendem Wortlaut in das Gesetz eingefügt: "Artikel 60 bis - Die Artikel 59 und 60 finden keine Anwendung auf Dienstleistungsaufträge im Sinne von Anlage 2 Buchstabe B des Gesetzes."


Art. 9 - In Artikel 61 § 1 Absatz 1 des Gesetzes wird das Wort "öffentliche" vor dem Wort "Telekommunikationsnetze" gestrichen.


Art. 10 - Die Überschrift von Titel II von Buch I des Gesetzes wird durch folgende Überschrift ersetzt:

"Titel II - Durch öffentliche Unternehmen vergebene Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge".


Art. 11 - In Artikel 63 Absatz 1 und 2 des Gesetzes werden die Wörter "Bau- und Lieferaufträge" durch die Wörter "Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge und Wettbewerbe" ersetzt.


Art. 12 - Der vorliegende Erlass findet Anwendung auf die ab 1. Juli 1996 bekanntgegebenen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge und Wettbewerbe sowie auf diejenigen, für die in Ermangelung einer Bekanntmachung der Beschluss, einen Auftrag zu vergeben, ab diesem Tag gefasst wird.

Die vor diesem Datum bekanntgegebenen oder beschlossenen Aufträge und Wettbewerbe unterliegen weiterhin den zum Zeitpunkt der Bekanntmachung beziehungsweise des Beschlusses geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen.


Art. 13 - Unser Premierminister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
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Gegeben zu Brüssel, den 18. Juni 1996

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Premierminister
J.-L. DEHAENE
